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0 2, ALLGEMEINE BETXUEBSSRLÄUBNIS (MB>}

nAQh $ 22 in Verbindung mit 5 20 Straienverkehrs-Zulassungs-
Ordnung c$tVsO> in der Fassung vom 15.11.1974 (BGBl I S 3193>

NMlier der An.4 m

4 ; GerSts t

Typs 1701 401

!nhabet der äBB
und ,s e

PUr d£t obecbeseichneten reihenweise zu fertigenden oder ge-
fertigten Oerlte wird diese Genehmigung mitfolgender Malgabe
erteilt:s
Die O*aebai te Zinrichtung erhalt

das T eehBA 36192

Die.ogvon Amts wegen augeteflte Zeichen ist auf jedem Stück
* . der li#fe*den Pertigung in der vorstehenden Anordnung dauer-

haft Ute jedetzeit von anugen gut lesbar anzubringen. Zeichen,
die Sut Verwehslungen mit. iii amtlichen; Typseichen Aniaß ge-
ben konnen, dGirten nicht an#eÖtöht werden,



fl11  Krattfahrt - Buncfesamt
y4~rFördestraße 16 * D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 36192

Mit dem zugeteilten Typzeichen dürfen, Fahrueuqteile nur
gekennzeiichnet werden, wenn sie den flrlaubni.aunterlagen in
jedot Hinsicht entsprechen.,Änderungen' der Erzeugnisse sind
nur mit ausdrülcklicher' Zustimmung dem Kraftfahrt-Bundesautem
gestattet. verstöfle gegen diese Sesttflhgen fahren ;nm
Widerruf der trlaubnis und werdenilberdtesestrafrechtlich
verfolgt.

Das Kraftfahrt-~Burides.zmt kann jederzeitdie ordnungsqemlße
Ausüibung der durch die Allgemeine Detriebserlaubniu Verliebe-
Š»en Befugnisse, Insbesondere die genebmigungagörechte Perti-
gung, nachprüfen.oder nachprüfen lassen'-und zu diesem Zweck
,Proben'entnehmen oder entnehmen lassen.

Die Genehaigungsbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen,
wenn die reihenweiise Perti4ung und/oder der vertrieb der lem-
nehmigten Einrichtung innerhalb'einesi Jahren nicht auf genommen
oder endgült.ig' oder länger als ein Jaht eingestellt wird.

Die mit der Erteilung der Allgemeiiienfletriebaerlaubnis vor-
liehenen Befugniaj sid iht übertragbr ScuzeheDri.t-
ter werden durch diese Genehmigung nicht berfihrt.

Die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie durce das
K.raftfabrt-B4ndesamt widerrufen wird oder der genehmigte "pp
dein flehtuvorschriften nicht mehr eptspricht. per W4derruf
kenn ausgesproc~hen werden, wenn der Geaehmiguangsinhaber gegen-
die mit der Allgepreinen Betriebserlaubnim verbendemen Pfliho-
ten, auch soweit sie sich aus dem dient: Allgemeinen
Betriebserlaubnis znqeotdneten besonderen Bescheid ergeben,
verstoßen hat, ferner wenn er sich als Sazuverlässig ernite
oder wenn sich herausstellt, daß die genehmigte risrichtung
den Erfordernissen der Verkhrssich)erbeit nicht mehr ent-
spricht.

Sezbglich'der ~Rechtmmitt4lbelebruog v$Wir auf den besomderen
vescheid des Amtes zu dieser Allg*meiäen.Betrieboer laubeis



- Kraftfahrt -Bundesämt
Fördestraße i1 D 0- 2390 Flensburg

AJB 1Er. 36192

Di* ELntele«rzeugnilsser teihentuen Fertigung *Usen die in
biltiegenden Prütfunterlagen ' .fgef.fihrten Naße aufweihen und
dirfls nur aus den dort ftet4e«Oteb Werkstoffen gefertigt

Die *öskapoller, Typ 17 01 4024 dürfen ausschließlich tun An-bau aun

flruionenkcaftwagen, Typ tadett-z,

der Piria Adam Opel AG, Rasne±sb*Ot,'feilgeboten werden, so-
fern dlea- eine Hßcbstgeschwvndigkeit von 200 km/h nicht über-schr:ites.

Zn ei*etr sitsultfernden Anbanuwlnsung aind die Bezieher auf
den *inqeachrlmkten Vernendungebeteich hinzuweisen.

Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

an Jepdm Opailer wus an einer gegen Beschädigung gesbQhtrnten,aucb tob d4- Anbau sichtbrenö Stlue gut lesbar und dauerhaft
ein P*Ö4ksohtd a ngebracht ls, eda. außer der GerStbemoich-ngng tqeig.sd. »ngeben .ath&leta

BHeratötglorg .' '00

Typ*eichenm ...

Statt 4er KennselChsung der Geräte mit dem Pabrikschild könnendie geforderten Angaben auch einePrägt s in

Im üibrgen gelten die im beiliegqnden Gutachten sebnt Anlegen
der he Pft.l. t4 ntn itraftfabrtsaeugvaeerk.hr des*?ohngt~a b*aahng-Vögiq tuttqart e.V. vom 29.04.1986feeAtgehaltemq Aiah
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Das zurückgegebene Muster ist so auf mubewahronj, dat es noch
fünf Jahre'nach Brl8schen der ABE.in mveifelufreiem Zustand
vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 9. Juni 1986
Zu Auttrag

Buskele

Beglaubigt:

Regierungasekretär

Anlane:
1 Gutachten,



l Gutahten zur Erteilung einer Allgemeien

betriebserlaubnis nach 5.22 StVZO Bat

Hersteller$ Irm8cher GmbH '
7057 Winnenden 3 6 1923

Typ:. 17 01 401,

;000t ~ 1 ,Mgabel;000>n z9r L4,t1eiteinrichtw 0 0'0l'g

.1. An}tragateller: siehe Punkt 1.2.

1.2. 4hrtsteller: - Irmscher GmbH
7057 Winnenden

0^01-3.r t Heckspoiler

1.4. ' ': 17 01 401

1.5. f i en 1,ichnung: jIrmücher"-Schrifttug

Hersteller: Irmscher GmbH

-Heckspoiler: Kadett E

'Typ: 17 01 401

typzeichen: KBA......

Ort der Kennzeichnung: In Fahrtrichtung rechtsS von unten
lesbar

1.6. e ti6tabmessutflen . siehe Zeichnung (Anlage 1)

.f" leite: ,'' ,0 1280 0

' Höhe- 60

1.7. Masseo ca. 2,7 kg,

1.a. Werkstoff: ... . . PoJlyurethan-Integralschaum

i,'fl 00,'0j' ,$ ; ' S l 0 ;0 X 0ß4 ; \ f u S 0' ;
:0



TOlbcf hetPnifstehe Gutachten zur Erteilung einer Allgeteinen

A Krden rkeh Betriebse4raubnit nach S 22 StVZO

STyppfstele ''Blatt: 2

Hersteller: Irmscher GmbH
7057 Winnenden 3

Typ: 17 01 401

2. Durchgeführte Prüfungen

2.1. krOfmuster: Der geprüfte Heckspoiler sti-t mit der
Zeichnung Nr. 91701401 vom 10.03.1986

Šüberein.

Er erfüllt hinsichtlich seiner äußeren
Gestaltung die RMEG 74/483/EWG.

Das Bruchverhalten des Werkstoffs wurde
positiv bewertet.
(Prüfverfahren DIN 52306 und DIN 52307)

2.2. Fahrverhalten:

Prüffahrzeuge

Hersteller: Adam Opel AG,- Rüsseltheim

Typ (Handelsbezeichnung): Kadett - E

ABE-Nr.: E 023

Fahrgestellnummer: WOL000049G2522901

Tag der 1. Zulassung: - rotes Kennzeichen -

Prüfungsort BA8 Heilbronn - Würzburg

Das Fahrzeug wurde bis zu seiner Höchst-
geschwindigkeit von 180 km/h gefahren.

Bewertung- Im gesamten Geschwindiqkeitsbereich des
Prüffahrzeugs konnten keine negativen
Einflüsse durch den Spoiler festgestellt
werden.

2.3. Auftriebsverhalten: Der Heckspoiler bewirkt eine Verringe-
rung des Auftriebs aa der Hinterachse
ohne Auftribseerhhuu an der Vorder-
achse. Aufgrund des triebsverhal-.
tens ist die Verwendutg des 5poilers
bis zueiner f4öchstqeschwdndigkeit vön
200 km/h technisch uigedmrkiich.

-3-



Tw*hePttef -Gutachten zur Erteilung einer Allgemeinen.
Betriebserlaubnis nach 5 22 StVZO ŠII

I~ST* AsTTypprüistetI~ Blatt 3

Herstellen . . Irmscher "bH
7057 Winnenden 36 1 9 2

Typw 1701401

2.4. tH6chstgeschwtndigkeit
(voM. Luftwiderstand be-
-influßte Größe): Die Höchstgeschwindigkeit bleibt bei Ver-

wendung des Spoilers im Rahmen der Meßge-
nauigkeit unverändert.

2.5 NBremsanlage: entfällt

2.6. Anbaub Der Anbau des Heckspoilers ist dauerhaft
und sicher, wenn entsprechend der als An-
lage, 3.2. beiliegenden Anbauanleitung ver-
fahren wird.

Die Gefahr oder die Schwere von Verletzun-
gen wird durch den Anbau des Spoilers nicht
vergrößert.

Eine Lackierung des spoilers ist zulässig.

3. Verwendungsbereich: Die Heckspoiler

0 Typ: 17 01 401

7Hersteller: Irmscher GmbH

sind zum Anbau an den in Anlage 3.1. ge-
nannten traftfahrzeugen, uhter Berücksich-
tigung der dort genannten Auflagen, geeig-
net.

4. PrÜfer2ebnis: . . Der Heckspoiler wurde unter 3et0cksichti-
gung des MdTtV-Merkblatts 744 vom 13.05.1983
-‹Prüfung von Luftleiteinrichtungen an Per-
psnenkraftwagen und Pkw-Kombi"m) geprüft.

Er entspricht den heute gültigen Bestimmun-
gen der StVZO sowie den hierzu vom Bundes-
mtnistetr für Verkehr erlassenen, heute gül-
tigen Richtlinien.

-»te Abmahme des Anbaues durch einen amt-
ich' anerkdnnten Sachverständigen oder Prü-

**tt wird nicht für erforderlich gehalten.

; gen die Erteilung einer Allgemeinen Be-
triebserlaubnis nach 5 22 StVZO bestehen

äkeine technischen Bedenken.

: < g : .4
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